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Senatsverwaltung für Wissenschaft, 

Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 

 

 

 

 

 

 

Herrn Abgeordneten Danny Freymark (CDU) und Herrn Abgeordneten Prof. Dr. 

Martin Pätzold (CDU) 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 

 

A n t w o r t  

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/11070  

vom 21. Februar 2022 

über Mehr Medizinische Versorgungszentren (MVZ) in Hohenschönhausen 

___________________________________________________________________ 

 

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 

      

 

 
1. Wie viele Ärztehäuser bzw. Medizinische Versorgungszentren gibt es in Berlin? 
 

 

Zu 1.:
 

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin gab es am 24. Februar 

2022 in Berlin 295 Medizinische Versorgungszentren nach § 95 Absatz 1, 1a des 

Fünften Buches Sozialversicherung – Gesetzliche Krankenversicherung (SGB V) und 

58 Einrichtungen nach § 402 SGB V, wie u.a. Polikliniken. Die Bezeichnung „Ärzte-

haus“ ist keine im Gesundheitssystem definierte Kategorie, daher kann über die 

Häufigkeit seiner Verwendung durch Praxen keine Angaben gemacht werden.  

 

 
2. Wie sind die Medizinischen Versorgungszentren auf die einzelnen Bezirke verteilt (bitte einzeln auf-

listen)? 

 

Zu 2.:

 

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin verteilten sich die Medizini-

schen Versorgungszentren nach § 95 Absatz 1, 1a SGB V sowie die Einrichtungen 

nach § 402 SGB V wie folgt auf die Berliner Bezirke:  
 



 
 

 

2 

 

Anzahl der Medizinischen Versorgungszentren nach § 95 Absatz 

1 SGB V sowie Einrichtungen nach § 402 SGB V (§ 311 SGB V a.F.) 

in Berlin und nach Bezirken 
Stand: 24.02.2022 

Zentren/ Ein-

richtungen 

insgesamt 

davon 

Medizinische 

Versorgungs-

zentren nach 

§ 95 Abs. 1, 1a 

SGB V (MVZ) 

Einrichtungen 

nach § 402 

SGB V (u.a. 

Polikliniken) 

Berlin gesamt 353 295 58 

davon im Bezirk …       

Mitte 51 44 7 

Friedrichshain-Kreuz-

berg 
28 22 6 

Pankow 49 22 27 

Charlottenburg-Wil-

mersdorf 
49 49 - 

Spandau 10 10 - 

Steglitz-Zehlendorf 33 33 - 

Tempelhof-Schöne-

berg 
31 31 - 

Neukölln 19 19 - 

Treptow-Köpenick 20 16 4 

Marzahn-Hellersdorf 24 16 8 

Lichtenberg 22 16 6 

Reinickendorf 17 17 - 
Quelle: KV Berlin 

 

 

3. Wie unterstützt der Berliner Senat die Ansiedlungen von MVZ in Ost-Berlin, vor allem schwerpunkt-

mäßig in Hohenschönhausen? 
 

Zu 3.:

 

Die Sicherstellung der ambulanten Versorgung obliegt gemäß § 75 SGB V den Kas-

senärztli-chen Vereinigungen und nicht den obersten Landesbehörden.  

Ferner handelt es sich bei der Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums 

um einen rein privatwirtschaftlichen Akt, sodass etwaige Unterstützungen seitens der 

öffentlichen Verwaltung entsprechend begründet werden müssten.  

 

Einen Sonderfall stellen Medizinische Versorgungszentren in kommunaler Träger-

schaft dar. Kommunale Medizinische Versorgungszentren müssten in Berlin gemäß 

juristischer Prüfung durch die Bezirke betrieben werden. Derzeit sind dem Senat keine 

entsprechenden Initiativen seitens der Bezirke bekannt. 

Berlin, den 03. März 2022 

 



 
 

 

3 

 

In Vertretung

Dr. Thomas Götz

Senatsverwaltung für Wissenschaft,

Gesundheit, Pflege und Gleichstellung


